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ZiffeErgänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Fest-
setzungen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBl. 
I S. 587) 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.07.2019 (GBl. S. 313) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Sondergebiet SO - Hotel (§ 11 BauNVO) 

Das Sondergebiet „Hotel“ dient der Unterbringung von Betrieben des Beherber-
gungsgewerbe sowie Schank- und Speisewirtschaften:  
Zulässig sind:  

 Gebäude und Einrichtungen zur Betreibung eines Hotel- und Beherbergungsbe-
triebs 

 Schank- und Speisewirtschaften 
 die erforderliche Nebenanlagen und Nebengebäude  
 der zugehörige Wellness- und Saunabereich  
 Stellplätze  
 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter, die dem Betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundflä-
che und Baumasse untergeordnet sind.  

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist den Nutzungsschablonen in der Planzeichnung 
zu entnehmen und wird bestimmt durch den angegebenen Wert der 

 Zahl der Vollgeschosse (Z),  
 Grundflächenzahl (GRZ),  
 Höhe der baulichen Anlagen (GH).  

1.3 Überschreitung der Grundflächenzahl (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 19 BauNVO) 

Die Grundflächenzahl darf im Sondergebiet durch die Grundflächen der in § 19 (4) 
BauNVO genannten Anlagen (Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Neben-
anlagen im Sinne des § 14 BauNVO, bauliche Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird) bis zu einer Grundflä-
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chenzahl (GRZ) von 0,9 überschritten werden. 

1.4 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.4.1 Die maximale Gebäudehöhe (GH) ist der Planzeichnung zu entnehmen.  
1.4.2 Die festgesetzte Gebäudehöhe (GH) ist bezogen auf Meter über Normalhöhennull 

(m ü. NHN) und wird gemessen an der obersten Dachbegrenzungskante.  

1.5 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Es gilt die offene Bauweise.  

1.6 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

1.6.1 Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil. 

1.6.2 Untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge, Eingangs und Terrassen-
überdachungen, sowie Vorbauten wie Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenstervor-
bauten dürfen die Baugrenzen bis zu 1,50 m überschreiten, wenn sie nicht breiter 
als 5,0 m sind und über das jeweilige Baugebiet nicht hinausragen (z. B. in die Ver-
kehrsfläche).  

1.6.3 Dachvorsprünge bis 0,60 m dürfen die Baugrenzen auf der gesamten Länge über-
schreiten, jedoch nicht über die Grundstücksgrenze hinaus. 

1.7 Garagen, Carports und Stellplätze sowie Nebenan lagen  
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 und § 14 BauNVO)  

1.7.1 Garagen, Carports und Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO über 25 m³ 
(wie z.B. Fahrrad- oder Geräteschuppen) sind im Sondergebiet nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) zulässig. 

1.7.2 Ausgenommen von der getroffenen Regelung unter Ziffer 1.7.1 sind in der privaten 
Grünfläche Wege-, Terrassen- und Podestflächen sowie Betriebsgebäude bis zu 25 
m³ sowie Teiche (Wasserbecken) bis 100 m³ zulässig. 

1.7.3 Kfz-Stellplätze sind im gesamten Sondergebiet zulässig.  

1.8 Private Grünfläche (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

Die private Grünfläche „Naturbadeteich“ ist als gärtnerische Grünfläche zu unterhal-
ten und zu pflegen. Zulässig sind ein Naturbadeteich und die dafür erforderlichen 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO (s. Ziffer 1.7.2). 

1.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwic klung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.9.1 Gebäude mit 0° - 15° Dachneigung sind auf mindestens 70% der Dachfläche mit 
mindestens 10 cm dicken Substratschicht extensiv zu begrünen. Eine Kombination 
mit Anlagen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig (s. Ziffer 2.1.1). 

1.9.2 Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind zur Versickerung des 
nicht schädlich verunreinigten Regenwassers in einer wasserdurchlässigen Bauwei-
se (z.B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fugen, Schot-
terrasen, wassergebundene Decke) auszuführen und nach Möglichkeit durch eine 
entsprechende Neigung (ggf. offene Rinne) an die angrenzenden Grünflächen an-
zuschließen.  
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1.9.3 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zulässig, 
wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontamination 
des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwasser eingeleitet 
wird, ist dauerhaft auszuschließen. 

1.9.4 Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV-anteilarmer Außenbe-
leuchtung festgesetzt (z.B. LED-Leuchten). 

1.10 Anpflanzungen  (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB) 

An den festgesetzten Standorten für Anpflanzungen sind Bäume gemäß der Pflanz-
liste zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
Die Standorte können aus gestalterischen oder erschließungstechnischen Gründen 
bis zu 6,0 m verschoben werden. Abgängige Bäume sind zu ersetzen (Pflanzqualität 
Hochstamm mit Ballen, 3 x verpflanzt, Stammumfang 18 – 20 cm) gemäß der 
Pflanzliste zu pflanzen). Die Verwendung von Koniferen ist nicht zulässig. 

1.11 Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be pflanzungen  
(§ 9 (1) Nr. 25b BauGB)  

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans zur Erhaltung festgesetzten Bäume 
sind dauerhalt zu erhalten und zu pflegen. Bei Abgang sind gleichwertige Ersatzge-
hölze gemäß Pflanzliste zu pflanzen. (Pflanzqualität Hochstamm 3x verpflanzt, 
Stammumfang min. 16-18 cm). 

 
Pflanzenliste: Baum- und Strauchpflanzungen  
 

Carpinus betulus  Hainbuche 

Castanea sativa  Edelkastanie 

Juglans regia  Echte Walnuss 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Malus sylvestris  Holzapfel 

Prunus avium  Vogelkirsche 

Pyrus pyraster  Wildbirne 

Quercus robur      Stiel-Eiche 

Sorbus aria  Echte Mehlbeere 

Sorbus aucuparia Eberesche 

Tilia cordata  Winterlinde 

Tilia platyphyllos  Sommerlinde 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.07.2019 (GBl. S. 313) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) 

2.1 Dächer (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Als Dachformen sind Sattel- und Walmdächer mit 30°-47° zulässig. Außerdem zu-
lässig sind flache und flachgeneigte Dächer mit 0°-15°, wenn sie zu mindestens 
70% extensiv begrünt werden. Die Substratschicht muss mindestens 10 cm betra-
gen (s. Ziffer 1.9.1). 

2.1.2 Garagen und Carports sind entweder in das Gebäude einzubeziehen oder mit ei-
nem der Dachneigung des Hauptgebäudes entsprechenden Dach zu versehen. Un-
abhängig von der Dachform des Hauptgebäudes sind flache und flachgeneigte Dä-
cher (0° - 15° Dachneigung) von Garagen und Carports in Verbindung mit einer ve-
getativen Dachbegrünung (Mindestsubstrathöhe 10 cm, extensive Pflege) zulässig. 

2.1.3 Als Dacheindeckung sind ausschließlich rote bis rotbraune oder graue bis anthrazit-
farbene Ziegel oder Dachsteine. Glänzende Materialien, Wellfaserzement und 
Dachpappe sind als Dacheindeckung nicht zulässig. 

2.1.4 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, (Photovoltaik, Solarthermie) 
sind ausschließlich auf Dachflächen zulässig und aus reflektionsarmen Material und 
somit blendfrei herzustellen. 

2.2 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstü cke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.2.1 Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch zu gestalten und 
dauerhaft zu unterhalten. 

2.2.2 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft 
gegenüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und 
gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - 
sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt - zu begrünen 
(Kletterpflanzen oder Spalierbäume).  

2.3 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Außenantennen und/oder Parabolanlagen sind an einem Standort am Gebäude zu 
konzentrieren.  

2.4 Anlagen zum Sammeln oder Versickern von Nieders chlagswasser  
(§ 74 (3) Nr. 2 LBO)  

Das unverschmutzte Niederschlagswasser ist breitflächig auf dem Grundstück über 
eine bewachsene, mindestens 30,0 cm mächtige Bodenschicht zu versickern, so-
fern dies der Boden zulässt. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens ist nachzuwei-
sen. 

Alternativ kann das auf den Dach- und Hofflächen anfallende Niederschlagswasser 
auf dem Grundstück in Retentionszisternen oder - mulden zurückgehalten werden. 
Der Überlauf kann gedrosselt an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. 
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Hinweis: Die Einleitmenge sowie die Drosslung sind im Rahmen des Entwässe-
rungsgesuchs abzustimmen.  
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3 HINWEISE 

3.1 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologi-
sche Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG 
wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz 
ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

3.2 Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten 
im Ausstrichbereich der Gesteine des kristallinen Grundgebirges. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtra-
gung geeignet sind, ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 
und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 
bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geolo-
gischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter 
der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver 
Geotop-Kataster) abgerufen werden kann. 

 

Allgemeine Bestimmungen 

 Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

 Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

 Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

 Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des 
Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

 Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 
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 Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

 Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.  

 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

 Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

 Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet 
ist. 

 Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke-
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

 Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten.  

3.3 Artenschutz 

 Rodungs- und Abbrucharbeiten sind außerhalb der Brutperiode der Avifauna 
bzw. außerhalb der Aktivitätsphase der Fledermäuse durchzuführen (Anfang 
Dezember bis Ende Februar). Sollte dies nicht möglich sein, sind die betreffen-
den Strukturen vor den Bauarbeiten von einer Fachkraft auf Vogelnester bzw. 
Fledermausbesatz zu überprüfen und ggf. die Abbrucharbeiten bis auf das Ende 
der Brutperiode zu verschieben. 

 Der vorhandene Nistkasten ist im Winter von Anfang Oktober bis Ende Februar 
abzuhängen, um Störungen potenzieller Brutvögel zu vermeiden, und in der Nä-
he wieder aufzuhängen. 

 Die Bauarbeiten sind tagsüber auszuführen, da sich die Fledermäuse dann in 
der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore während der Jagdphase in der 
Dämmerung nicht beeinträchtigt werden. 

 Nächtliche Dauerbeleuchtungen der Fassaden sowie der Gartenflächen sind zu 
unterlassen. Sind nächtliche Beleuchtungen nicht zu vermeiden, muss eine fle-
dermausfreundliche Beleuchtung angebracht werden (Anbringung der Beleuch-
tung nur dort wo unbedingt notwendig; Verwendung von „Fledermausleuchten“ 
mit Lichtspektrum um 590 nm, ohne UV Anteil; Die Leuchtkörper sind aus-
schließlich im oberen Gebäudebereich an der Außenfassade anzubringen, wo-
bei der Lichtkegel nach unten zeigen muss). 
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